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Antrag: Anteil „Sondervermögen“ für Kommunen 
 
 

Der Stadtrat möge beschließen, bei der Bayerischen Staatsregierung nachzufragen, wie hoch der Anteil sein 
wird, den Bayern seinen Kommunen aus dem für Länder und Kommunen vorgesehenen „Sondervermögen“ von 
100 Milliarden Euro übergeben wird. Insbesondere möge mitgeteilt werden, ob der Anteil für die Kommunen in 
Bayern höher als 62,5% der gesamten für den Freistaat vorgesehenen Mittel sein wird. 
 
  
 

Begründung 
 

Der Bund stellt bekanntlich ein sog. „Sondervermögen“ von 100 Milliarden Euro für die Behebung des 
Investitionsstaus in Ländern und Kommunen auf. Wie viel Geld Städte, Gemeinden und Landkreise aus dem 
Sondervermögen Infrastruktur bekommen, muss in jedem Bundesland separat verhandelt werden. 

Das Land Schleswig-Holstein hat laut Mitteilung der Landesregierung (vgl. nachfolgender Link) seinen 
Kommunen zugesagt, 62,5% der für Schleswig-Holstein vorgesehenen Mittel aus diesem Sondervermögen den 
Kommunen zu geben. 

Die Haushaltsplanung unserer Stadt für die kommenden Jahre wird sicher leichter zu erstellen sein, wenn 
einigermaßen klar ist, in welchem Umfang zusätzliche Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes über den 
Freistaat Bayern an die Kommunen fließen. 
 

• Mitteilung der Landesregierung Schleswig-Holstein:  
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-
behoerden/I/Presse/PI/2025/mp/250618_zukunftsvereinbarung_land-kommunen 

 

• SZ-Artikel im Anhang 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  
 

Elke März-Granda   
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